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Beschlussvorlage GL/875/2023 

 

Aufgabenbereich 

Geschäftsleitung 

Sachbearbeiter 

Dymke 

Beratung Datum 

Marktgemeinderat 28.03.2023 öffentlich 
 

Betreff 

Städteinitiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ fordert 
den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als 
Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten. Derzeit legt der 
§ 45 der Straßenverkehrsordnung - ein Bundesgesetz - fest, dass Tempo 30 nur bei konkreten Ge-
fährdungen bzw. vor sozialen Einrichtungen wie beispielsweise Kitas und Schulen angeordnet wer-
den kann.  
 
Die Erklärung der Initiativstädte (aus dem Positionspapier, Stand Juli 2021): 
Die für Mobilität und Stadtentwicklung zuständigen Beigeordneten, Bürgermeister:innen und Stadt-
baurät:innen der unterzeichnenden Städte erklären daher: 

1. Wir bekennen uns zur Notwendigkeit der Mobilitäts- und Verkehrswende mit dem Ziel, die 
Lebensqualität in unseren Städten zu erhöhen. 

2. Wir sehen Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen als inte-
grierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und einer 
Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume. 

3. Wir fordern den Bund auf, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass die Kommunen im Sinne der Resolution des Deutschen Bundestags vom 17.01.2020 
ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anord-
nen können, wo sie es für notwendig halten. 

4. Wir begrüßen ein vom Bund gefördertes begleitendes Modellvorhaben, das wichtige Einzel-
aspekte im Zusammenhang mit dieser Neuregelung vertieft untersuchen soll (u. a. zu den 
Auswirkungen auf den ÖPNV, zur Radverkehrssicherheit und zu den Auswirkungen auf das 
nachgeordnete Netz), um ggf. bei den Regelungen bzw. deren Anwendung nachsteuern zu 
können. 

 
Im Zuge der Städtebauförderung erstellt der Markt Isen einen Rahmenplan öffentlicher Raum, in 
dem der Kernbereich Isen u.a. bzgl. Verkehr und Verkehrslärm betrachtet wird. Ein Beitritt zu der 
o.g. Initiative könnte dazu beitragen, das Ergebnis der Verkehrsanalyse und des Lärmgutachtens 
später auch durchsetzen zu können.  
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Isen beschließt, der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch 
angemessene Geschwindigkeiten“ beizutreten und erklärt: 
 

5. Wir bekennen uns zur Notwendigkeit der Mobilitäts- und Verkehrswende mit dem Ziel, die 
Lebensqualität in unseren Städten zu erhöhen. 

6. Wir sehen Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen als inte-
grierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und einer 
Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume. 

7. Wir fordern den Bund auf, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass die Kommunen im Sinne der Resolution des Deutschen Bundestags vom 17.01.2020 
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ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anord-
nen können, wo sie es für notwendig halten. 

8. Wir begrüßen ein vom Bund gefördertes begleitendes Modellvorhaben, das wichtige Einzel-
aspekte im Zusammenhang mit dieser Neuregelung vertieft untersuchen soll (u. a. zu den 
Auswirkungen auf den ÖPNV, zur Radverkehrssicherheit und zu den Auswirkungen auf das 
nachgeordnete Netz), um ggf. bei den Regelungen bzw. deren Anwendung nachsteuern zu 
können. 
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